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Satzung
vom 12.06.2012

zur Anderung der Sltzung vom 12, April 201 0 über die Erhebung von Beilrägen
nach S 8 KAG für slraßenbauliche MaBnahmen der Stadt Hamm
(Straßenbaubeitragssatzung)
Aufgrund der Sg 7 ünd 41 Abs" 1 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NW. S. 666/SGV. NW. 2023) und däs g 8 de-s Kommunaläbgabengesetzes für das
Land No.rdrhein-Westfalen (KAG) vom 21 . Oktober 1 969 (cV. NW. S. 712lScV_ NW.
61 0) - jelveils in.der gegenwärtig geltenden Fassung - hat der Rat der stadt Hamm in
seiner Sitzung am 15.05.2012 Jolgende Satzung beschlossen:

s1
. Anderung der'satzung

(1) S2Abs.2entfällt.
Der bisherige S 2 Abs. 3 erhält die neue Bezeichnung S 2 Abs. 2.
Der bisherige S 2 Abs. 4 erhäli die neue Bezeichnung g 2 Abs. 3.

(2) S3 Abs.2 Satz 2 entfäilt.

(3) wrd Zrlter 3.1 wird wie iolgt geänderl

bei (Straßenart) anrechenbare Breiten AnIeil
der
Beitrags-
pflichti-
gen

in Kern-,
Gewerbe- u
lndustriege-
bieten

rn sonstgen
Baugebieten u.
innerhalb lm
Zusammenhang
bebauter
Ortst6ile

3. 1.1 Fahrbahn einer
Bundes-, Lahdes-,
Kreisstraße

8,50 m 8,50 m 20%

3.1-2 Fahrbahn einer
sonsligen
Hauptverkehrs-
stra ße

8,50 m 8,50 m 40%

(a) ln S a Abs. 7 wird der 1. Halbsatz wie folgl getasst:
Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Arten der Nutzung werden die in
Absatz 3 - 6 {eslgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht bei Grundstücken . . .. $2

lnkralltreten
Diese Satzung tritl am 01.07.2012 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vom Rat der Sladt Hamm in seiner Sitzung am 1 5.05.20 1 2 beschlosseno "Satzung
zur Anderung der Satzung vom 1 2. April 201 0 über die Erhebung von Beiträgen nach
S I KAG für svaßenbauliche l\4aßnahmen der Sladt Hamm
(Straßenbaubeitragssatzung)" wiid hiermit ötfentlich bekannlgemacht.
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschritten der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung kann gegen diese
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgesbhriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgef ührt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form, und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrifi und die Tatsache bazeichnet worden. die
den Mangel ergibt.

Hamm,'1 2.06.201 2, Der Oberbürgermeister llunsteger-Petermann
Veröttentlicht im Westfälischen Anzeiger, Ausgabe-Nr. 137 vom 15.06.2012
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